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Vergaberecht: VOB/A für Bauvergaben beibehalten!

Keine Zusammenführung in einer einheitlichen Vergabeverordnung

ZDB-Positionen zur Beibehaltung der VOB

Der Zentralverband des Deutschen Baugewerbes 
(ZDB) setzt sich nachdrücklich für die Beibehaltung 
der VOB/A für Bauvergaben ein. Diese enthält Ver-
fahrensregelungen für öffentliche Bauaufträge (Teil A 
der Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen, 
„VOB/A“) und wird im Deutschen Vergabe- und Ver-
tragsausschuss für Bauleistungen (DVA) vereinbart. 
Dadurch, dass der DVA paritätisch von Auftraggebern 
und Auftragnehmern besetzt ist, bleibt die VOB ein 
Garant für die Praxistauglichkeit der Regeln für die 
öffentliche Bauvergabe. Dies ist gerade für kleinere 
und mittelständische Betriebe des Baugewerbes von 
großer Bedeutung.

Es ist richtig, dass die VOB im Koalitionsvertrag explizit 
als faire, wettbewerbsneutrale und von allen Bauver-
bänden getragene Verfahrensregelung benannt wird, 
die gute Bauleistungen garantiert. Daher ist im Koaliti-
onsvertrag vorgesehen, die VOB zu sichern und anwen-
derorientiert weiterzuentwickeln. Der ZDB begrüßt 
dieses Vorhaben ausdrücklich.

Dass gleichzeitig beabsichtigt ist, eine mögliche Zu-
sammenführung von Verfahrensregeln für die Vergabe 
von Liefer- und Dienstleistungen einerseits und von 
Bauleistungen andererseits in einer einheitlichen Ver-
gabeverordnung zu prüfen, widerspricht dem klaren 
Bekenntnis zur VOB. Der Koalitionsvertrag gibt also 
selbst bereits die Antwort auf den Prüfauftrag, der da-
mit hinfällig ist.

Gemäß dem Auftrag des Koalitionsvertrages wird die 
VOB derzeit bereits anwenderorientiert weiterentwi-
ckelt. Mit einer überarbeiteten neuen Gesamtausgabe 
der VOB ist Ende 2018/Anfang 2019 zu rechnen.

Warum muss die VOB/A auch in Zukunft für 
Bauvorgaben anwendbar bleiben?
Der ZDB fordert, die VOB – wie im Koalitionsvertrag 
vorgesehen – beizubehalten und anwenderorientiert 
weiterzuentwickeln. 

Dafür gibt es gute Gründe. Die VOB ist ...  

... allgemein anerkannt: Die VOB wird von allen Bau- 
 wirtschaftsverbänden getragen. Mit ihrer Einglie- 
 derung in die Vergabeverordnung würde man den  
 breiten Konsens aufkündigen, der heute zwischen  
 Auftraggebern und der Bauwirtschaft über die  
 rechtlichen Grundlagen der Vergabe öffentlicher  
 Bauaufträge, deren Abwicklung sowie Abrechnung  
 besteht.

... praxistauglich: Mit einer Abschaffung der VOB/A  
 würde ein umfassendes und in der Praxis bewähr- 
 tes Regelungssystem für den Bau beseitigt, das das  
 Baugeschehen seit 1926 sinnvoll normiert.

... verlässlich: In einer Zeit, in der dringende Bauinves- 
 titionen im Bereich Wohnen und Infrastruktur um- 
 gesetzt werden müssen, wäre es kontraproduktiv,  
 die rechtlichen Regelungen für die Vergabe öffent- 
 licher Bauleistungen in Frage zu stellen und damit  
 Rechtsunsicherheit zu schaffen. 
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... etabliert: Die VOB/A ist bekannt; sie wird von allen  
 am Bau Beteiligten akzeptiert und garantiert   
 Rechtssicherheit. Die über Jahrzehnte etablierte  
 Struktur ist den Praktikern vertraut. Änderungen  
 der Regelungsstruktur erfordern – ohne dass dies  
 inhaltlich geboten wäre – ein gewaltiges Maß an  
 bürokratischem Aufwand sowohl auf Auftraggeber-  
 als auch auf Auftragnehmerseite.

... umfassend: Das in der Praxis ungemein wichtige  
 Zusammenspiel der drei Teile der VOB (Teil A: Ver- 
 gabe, Teil B: Vertrag, Teil C: Technik) wird in der der- 
 zeitigen Diskussion völlig unterschätzt. Wer die  
 VOB/A abschaffen will, muss auch die Frage beant- 
 worten, welche Regeln künftig für Bauverträge und  
 bei den technischen Vertragsbedingungen gelten  
 sollen. 

... anwendbar: Die Regelungen der VOB werden in  
 über Jahrzehnte gewachsenen Formularsammlun- 
 gen wie etwa dem Vergabe- und Vertragshandbuch  
 für die Baumaßnahmen des Bundes (VHB) für die  
 Praxis aufbereitet. Vergleichbares existiert im Liefer-  
 und Dienstleistungsbereich nicht. Eine Abschaf- 
 fung der VOB/A würde diese für einen reibungs- 
 losen Bauablauf unverzichtbare Werke wertlos  
 machen. Ersatz könnte nur mit hohem bürokrati- 
 schen Aufwand und enormem zeitlichen Vorlauf  
 bereitgestellt werden.

... übersichtlich: Die VOB bildet alle relevanten Be- 
 stimmungen des Vergabeverfahrens für Bauver- 
 gaben in einem Werk ab. Auftraggeber wie Unter- 
 nehmen müssen nicht in anderen Gesetzen der  
 Verordnungen nachschlagen, um die für sie rele- 
	 vanten	Bestimmungen	zu	finden.	Die	Regelungs-	
 technik der Vergabeverordnung, auf höherrangiges  
 Recht zu verweisen, wird von Baupraktikern sowohl  
 auf Auftragnehmer- als auch auf Auftraggeberseite  
 als unpraktikabel und bürokratisch kritisiert.

... effizient: Die VOB/A ist ein schlankes Regelwerk.  
 Sie regelt in 23 Paragraphen die Vergabe öffent- 
 licher Bauaufträge abschließend und fällt damit  
 deutlich kürzer aus als die Unterschwellenvergabe- 
 ordnung (UvgO).

... bundesweit einheitlich: Die Einführung der Unter- 
 schwellenvergabeordnung in den Bundesländern  
 und im Bereich des Zuwendungsrechts zeigen  
 deutlich auf, dass die UVgO von den Anwendern  
 als bürokratisch und überreguliert eingestuft wird. 
 So wurden in den Ländern ganze Vorschriften der  
 UVgO für nicht anwendbar erklärt oder die  UVgO  
 insgesamt erst ab einem Auftragswert von 50.000 €  
 vorgeschrieben. Die Konsequenz ist der oft beklag- 
 te vergaberechtliche Flickenteppich. Vergleichbare  
 Abweichungen gab es in der Vergangenheit bezüg- 
 lich der VOB/A nicht. Die Arbeitsweise des DVA,  
 Vertreter der Länder als stimmberechtigte Mitglie- 
 der in den Erarbeitungsprozess einzubinden, ver- 
 hindert solch drastische Abweichungen.


